
Betreff
Verbot eines dauerhaften Abstellen von Wohnmobilen in Wohngebieten im Bezirk Laim.

Analog  der  Beschilderung  an  der  Grüntenstraße  muss  an  den  Straßen  in
Wohngebieten  im  Bezirk  Laim  das  dauerhafte  Abstellen  von  Wohnmobile
verboten  werden.  Im  Wohngebiet  Hans-Thonauer-Straße  /  Nördlinger  Str.  /
Seehoferstraße  /  Westendstraße  waren  am  17.10.22  in  dem  überschaubaren
kleinen  Bereich  23  (in  Worten:  dreiundzwanzig)  Wohnmobile  dauerhaft
abgestellt. Im Zuge der Diskussion des knappen Parkraumes und des leidigen
Gehsteigparkens  ist  eine  Entfernung  der  Wohnmobile  ein  einfaches  Mittel
zusätzlichen  Parkraum  zu  schaffen.
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